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Rechtssatz 

Art. 9 WRRL war nach dessen Wortlaut bis zum Jahr 2010 umzusetzen. Für den Bemessungszeitraum 1. 
September bis 31. Dezember 2009 war die genannte Bestimmung daher zwar mangels Ablaufs der 
Umsetzungsfrist in keinem Fall unmittelbar anwendbar (es erübrigt sich auch, auf die Frage der nach der 
Rechtsprechung des EuGH anzunehmenden Vorwirkungen von Richtlinienregelungen - vgl. dazu 
Ranacher/Frischhut, Handbuch Anwendung des EU-Rechts, 105 - einzugehen). Für Bemessungszeiträume ab 
dem 1. Jänner 2010 sind jedoch die geltend gemachten unionsrechtlichen Bedenken zu beachten. Die 
Berufungsbehörde hätte daher mit dem angefochtenen Bescheid vom 29. April 2010 gemäß § 289 Abs. 2 BAO 
den mit Berufung bekämpften Bescheid vom 25. November 2009 gegebenenfalls entsprechend abzuändern 
gehabt, wenn die Abgabenfestsetzung nicht im Einklang mit Art. 9 Wasserrahmenrichtlinie stehen sollte, weil 
insoweit von einer Rechtslagenänderung auszugehen wäre (vgl. zu einer Rechtslagenänderung vor der 
Entscheidung der Berufungsbehörde über die Abgabenfestsetzung durch einen Dauerbescheid das hg. Erkenntnis 
vom 19. März 2001, Zl. 97/17/0461). 


